
Frau Böhmer berichtet über die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) 
BauGB. Sie teilt den Mitgliedern des Ausschusses für Umwelt, Stadtentwicklung und Verkehr 
mit, dass der Verwaltung keine abwägungsrelevanten Stellungnahmen vorliegen. 
 
 


